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Schulhoföffnung bei der Neuplanung Grundschule Passauer Schule mitdenken

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 03555 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 7 - Sendling-Westpark vom 25.01.2022

Sehr geehrter Herr Keller,

bei der im Antrag Nr. 20-26 / B 03555 des Bezirksausschusses 7 vom 25.01.2022 angespro-
chenen Angelegenheit handelt es sich um ein laufendes Geschäft der Verwaltung im Sinne 
des § 22 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München; einer stadt-
ratsmäßigen Behandlung bedarf es daher nicht.

In Ihrem Antrag baten Sie darum, bei der Planung zum Schulneubau für die Grundschule an 
der Passauerstraße darauf zu achten, dass der Schulhof bzw. Sportplatz auch öffentlich von 
Kindern und Jugendlichen genutzt werden kann.

Hierzu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Gemäß geltender Beschlusslage zur Öffnung der Münchner Schulhöfe und Schulsportplätze 
für Kinder und Jugendliche (siehe Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04987 vom 19.01.2022) sind 
bei der Planung der Grundschule an der Passauerstraße entsprechende Maßnahmen zur 
Umsetzung dieses Konzepts bereits berücksichtigt.

Eine Öffnung des Schulhofes bzw. Schulsportplatzes wäre nach Inbetriebnahme der Schule - 
geplant Herbst 2026 - sodann mit der Schulfamilie abzustimmen.
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Der Antrag Nr. 20-26 / B 03555 des Bezirksausschusses des 7. Stadtbezirks Sendling-West-
park vom 25.01.2022 ist hiermit satzungsgemäß erledigt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Florian Kraus
Stadtschulrat


